
Systeme der Frühförderung 
 

Frühförderung ist ein Unterstützungsangebot für Behinderte, von Behinderung bedrohter und 
entwicklungsverzögerter Kinder im Alter zwischen 0-6 ½ Jahren und deren Eltern und Be-

zugspersonen. 

Ziel 
Behinderung / Entwicklungsstörung soll vermieden, gemildert oder ausgeglichen wer-
den. Das Kind soll bestmöglich in seiner Entwicklung unterstützt und gefördert werden. 

 

Frühförderung 
 kann in Anspruch genommen werden ab Geburt oder ab dem Zeitpunkt, wenn ein 

Verdacht auf eine Entwicklungsstörung / Behinderung besteht bzw. eine solche diag-
nostiziert wird. 

 endet, wenn das Kind einen Schulkindergarten besucht oder bei Eintritt in eine 
Schule. 

 Kinder, die einen Kindergarten besuchen, können Angebote der Frühförderung wahr-
nehmen. 

 Frühförderung soll zum frühestmöglichen Zeitpunkt erfolgen. 
 

 
 

Frühförderung
orientiert sich an folgenden Grundsätzen  

 

 
Zugang zur Frühförderung 
 

 Frühförderstellen sind Sonderpädagogische Beratungsstellen oder Interdisziplinäre 
Frühförderstellen. Diese haben unterschiedliche Angebote und Fachkompetenzen. 
Jede Einrichtung der Frühförderung kann angesprochen werden und vermittelt bei 
Bedarf weiter.  

 Frühförderung findet nur im Einverständnis und in Zusammenarbeit mit den Eltern 
statt. 

 Andere Bezugspersonen des Kindes und Institutionen, in denen ein Kind betreut wird 

 (z.B. der Kindergarten), können nur im Einverständnis mit den Eltern Beratung und 
Begleitung erhalten. 

 Daten der Frühförderung dürfen nur für Zwecke der Frühförderung verwendet wer-
den. Eine Verwendung für andere Zwecke (z.B. Aufnahme in den Kindergarten oder 
in die Schule) oder die Weitergabe von Daten an Dritte ist nur mit der ausdrücklichen 
Einwilligung der Personenberechtigten möglich. 
 

Frühförderung
umfasst verschiedene Arbeitsformen 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


